
Heiko Scharffenberg. Sieg der Sparsamkeit: DieWiedergutmachung nationalsozialis-
tischen Unrechts in Schleswig-Holstein. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, 2004.
240 S. + 26 s/w Abb. (gebunden), ISBN 978-3-89534-467-1.

Reviewed by Constantin Goschler

Published on H-Soz-u-Kult (September, 2006)

H. Scharffenberg: Sieg der Sparsamkeit

Seit einigen Jahren hat die BeschÃ¤ftigung mit der
Geschichte der Wiedergutmachung nationalsozialisti-
scher Verfolgung einen mÃ¤chtigen Aufschwung erfah-
ren. Verantwortlich dafÃ¼r ist zum einen die gesteiger-
te Aufmerksamkeit fÃ¼r dieses Thema durch die Entste-
hung eines globalisierten EntschÃ¤digungsdiskurses seit
den 1990er-Jahren. Zum anderen hat aber auch der mitt-
lerweile erfolgte Zugang zu den Akten der bundesdeut-
schen EntschÃ¤digungsbehÃ¶rden neue Forschungsin-
itiativen angestoÃen. Damit wird die bislang weitge-
hend bestehende Fokussierung auf die Makropolitik der
Wiedergutmachung Dazu jÃ¼ngst: Goschler, Constan-
tin, Schuld und Schulden. Die Politik der Wiedergutma-
chung fÃ¼r NS-Verfolgte seit 1945, GÃ¶ttingen 2005. zu-
nehmend durch den Blick auf die Mikropolitik der Ent-
schÃ¤digung ergÃ¤nzt.

In diesem Zusammenhang steht auch die aus einer
Dissertation hervorgegangene Studie von Heiko Scharf-
fenberg: Mit ihrer Konzentration auf die Auswertung von
EntschÃ¤digungseinzelfallakten aus Schleswig-Holstein
(analysiert wird eine Stichprobe von 295 Akten) be-
tritt diese Regionalstudie in mehrerer Hinsicht Neu-

land. In der Auseinandersetzung zwischen denen, wel-
che die EntschÃ¤digung des NS-Verfolgten fÃ¼r ein al-
len Widrigkeiten zum Trotz insgesamt sinnvolles Unter-
nehmen halten, und denen, die hier eine skandalÃ¶se
Missachtung der legitimen AnsprÃ¼che der Verfolg-
ten sehen, schlÃ¤gt sich Scharffenberg klar auf die
zweite Seite: Scharffenbergs zentrale These, die im Fol-
genden nÃ¤her vorgestellt werden soll, lautet, dass
in Schleswig-Holstein nach einer anfÃ¤nglich zumin-
dest den beschrÃ¤nkten VerhÃ¤ltnissen entsprechen-
den groÃzÃ¼gigen EntschÃ¤digung immer mehr fiskali-
sche Motive Ã¼berhand genommen hÃ¤tten. Gleichzei-
tig seien die betroffenen Verfolgten zum Objekt eines zu-
nehmend undurchschaubaren Verfahrens geworden. Erst
in den 1970er-Jahren sei es allmÃ¤hlich zu einem ge-
sellschaftlichen Einstellungswandel gekommen, der sich
auch in einer groÃzÃ¼gigeren EntschÃ¤digungspraxis
niedergeschlagen hÃ¤tte.

Scharffenberg unterteilt seinen Untersuchungsge-
genstand in drei chronologischeHauptabschnitte: Im ers-
ten Abschnitt untersucht er die FÃ¼rsorgemaÃnahmen
fÃ¼r NS-Verfolgte in Flensburg, welche dort von einem
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Sonderhilfsausschuss nach britischen Vorgaben unter-
nommen worden waren. In dieser von ihm als âfriedlichâ
bezeichneten Phase arbeitete der Sonderausschuss noch
engmit dem dortigen Komitee ehemaliger politischer Ge-
fangener bzw. der VVN zusammen. Der Sonderausschuss
nutzte die ihm von der MilitÃ¤rregierung gewÃ¤hrten
SpielrÃ¤ume groÃzÃ¼gig aus, wenngleich sich hier be-
reits die auch von den politisch Verfolgten gestÃ¼tzte
Tendenz zeigte, gesellschaftliche Randgruppenwie âAso-
zialeâ, âKriminelleâ und âZigeunerâ, die imDritten Reich
verfolgt worden waren, bei der Betreuung zu diskrimi-
nieren.

Im zweiten Abschnitt untersucht Scharffenberg die
Wiedergutmachung nach den schleswig-holsteinischen
Landesgesetzen in den Jahren 1948 bis 1953. Im Ge-
gensatz zur amerikanischen Besatzungszone blieb die
Ausarbeitung von EntschÃ¤digungsgesetzen fÃ¼r NS-
Verfolgte in der britischen Besatzungszone eine deut-
sche Angelegenheit. Die 1948 bzw. 1949 vom Schleswig-
Holsteinischen Landtag erlassenen Renten- bzw. Haft-
entschÃ¤digungsgesetze seien in erster Linie vom
Wunsch nach finanzieller Entlastung des Landes und we-
niger von einem BedÃ¼rfnis nach angemessener Ent-
schÃ¤digung geprÃ¤gt gewesen. Diese fiskalische Mo-
tivation kam in zahlreichen BeschrÃ¤nkungen der Ent-
schÃ¤digungsansprÃ¼che zum Ausdruck. Zudem wur-
den die EntschÃ¤digungsverfahren neu geregelt, wo-
durch die Kompetenzen der SonderhilfsausschÃ¼sse er-
heblich eingeschrÃ¤nkt wurden. Die eigentliche Zu-
stÃ¤ndigkeit fÃ¼r die Leistungsfestsetzung wechsel-
te nach einem kurzen Zwischenspiel des Arbeits- und
Wohlfahrtsministeriums an das Innenministerium. Da-
mit, so Scharffenberg, sei auch ein âZielwechsel vom
Helfen zum Sparenâ (S. 64) verbunden gewesen. Und
da die Entstehung konkurrierender Verfolgtenorgani-
sationen im Zuge des Kalten Krieges den Einfluss
der Verfolgten zusÃ¤tzlich verringerte, blieben deren
Proteste gegen den Sparkurs ohne Wirkung. Umge-
kehrt Ã¼bte das Finanzministerium massiven Druck
aus, um die EntschÃ¤digung einem rigiden Sparkurs
zu unterwerfen. Um dieses Ziel zu erreichen, wur-
de Scharffenberg zufolge, seit 1951 auch das medizi-
nische Begutachtungsverfahren auf RentenkÃ¼rzungen
umprogrammiert: Stattwie bisher VertrauensÃ¤rzte nah-
men kÃ¼nftig Fachabteilungen der KrankenhÃ¤user die
Nachuntersuchungen der Verfolgten vor, welche die von
der EntschÃ¤digungsbÃ¼rokratie erwÃ¼nschten kriti-
schen Gutachten geliefert hÃ¤tten.

Der Arbeit der medizinischen Gutachter gilt das be-
sondere Interesse dieser Studie. Ãhnlich wie Christian

Pross Pross, Christian, Wiedergutmachung. Der Klein-
krieg gegen die Opfer, Berlin 2001. zeigt Scharffenberg,
dass die herrschende psychiatrische Lehrmeinung der
1950er-Jahre, wonach die menschliche Seele unendlich
belastbar sei, verheerende Folgen fÃ¼r die Bewertung
der psychischen FolgeschÃ¤den der NS-Verfolgung be-
saÃ. Zudem wirkten in dieser Phase medizinische Ras-
sestereotypen nach, wodurch bestimmte Krankheitsbil-
der ursÃ¤chlich nicht auf die NS-Verfolgung, sondern
auf die spezifische Konstitution der jÃ¼dischen Ras-
se zurÃ¼ckzufÃ¼hren seien. Damit nicht genug wurde
in Schleswig-Holstein bis Ende der 1950er-Jahre als ei-
ner dermaÃgeblichenmedizinischen SachverstÃ¤ndigen
ausgerechnet der international gesuchten Euthanasie-
Verbrecher Prof. Werner Heyde beschÃ¤ftigt, der sich
hinter dem Alias Dr. Fritz Sawade verbarg. Als Obergut-
achter in EntschÃ¤digungsprozessen stimmte er in aller
Regel den negativen Vorgutachten zu, musste er doch sei-
ne Enttarnung durch mitwissende Kollegen fÃ¼rchten.
Die medizinischen Gutachten leisteten so einen wesent-
lichen Beitrag fÃ¼r den Erfolg der âSparpolitikâ im
Bereich der EntschÃ¤digung, die mit einer weitgehend
missglÃ¼ckten sozialen Integration der Verfolgten ein-
hergegangen sei.

Im dritten Abschnitt befasst sich Scharffenberg
schlieÃlich mit der schleswig-holsteinischen Ent-
schÃ¤digungspraxis im Zeichen der seit 1953 auf
diesem Gebiet erlassenen Bundesgesetze. Auch nach
dem Erlass des BundesergÃ¤nzungs- bzw. Bundesent-
schÃ¤digungsgesetzes blieb die DurchfÃ¼hrung der Ent-
schÃ¤digung LÃ¤ndersache, woraus erhebliche Unter-
schiede zwischen den einzelnen BundeslÃ¤ndern folg-
ten. Schleswig-Holstein gehÃ¶rte zu den LÃ¤ndern
mit der geringsten Fallzahl, gleichwohl Ã¼berstieg
der Andrang bald die KapazitÃ¤ten der dortigen Ent-
schÃ¤digungsbehÃ¶rden. Trotz mancher MaÃnahmen
wie der massiven BeschrÃ¤nkung des Publikumsver-
kehrs fÃ¼hrte dies zu jahrelangen Bearbeitungszeiten
der AntrÃ¤ge. Eine Ãnderung der Bearbeitungspraxis
wurde schlieÃlich 1957 durch ein personelles Revire-
ment an der Spitze des LandesentschÃ¤digungsamts Kiel
herbeigefÃ¼hrt: An die Stelle des Sozialdemokraten Sie-
vers trat Karl-August Zornig, ehemals Wehrmachtsrich-
ter und NSDAP-Mitglied. Letzterem gelang zwar eine
drastische Senkung der Bearbeitungszeiten â allerdings
um den Preis einer ebenso drastischen Senkung der
Anerkennungsquoten. Bis Ende der 1960er-Jahre war
schlieÃlich die Abwicklung der AntrÃ¤ge weitgehend
abgeschlossen, so dass die EntschÃ¤digungsbÃ¼rokratie
immer stÃ¤rker abgebaut wurde.
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Die Zusammensetzung der Antragsteller in
Schleswig-Holstein war allerdings eher untypisch: Der
Anteil der jÃ¼dischen Verfolgten lag mit 17,6 Prozent
weit unter dem Bundesdurchschnitt, wo diese Gruppe
mit Abstand den grÃ¶Ãten Anteil ausmachte. Umge-
kehrt bildeten die politisch Verfolgten dort bei Weitem
die grÃ¶Ãte Gruppe. WÃ¤hrend somit nicht alle Ergeb-
nisse dieser Fallstudie auf die gesamte Bundesrepublik
Ã¼bertragbar sind, hat die ÃberprÃ¼fung der offiziellen
Wiedergutmachungsstatistik des Bundesfinanzministe-
riums erhebliche Auswirkungen fÃ¼r das Gesamtbild
der EntschÃ¤digung: Scharffenberg zeigt, dass die of-
fizielle Statistik â etwa aufgrund von DoppelzÃ¤hlung
von Anerkennungen und anderen Buchhaltungstricks
â ein erheblich geschÃ¶ntes Bild prÃ¤sentiert. So wur-
den etwa vier von fÃ¼nf AntrÃ¤gen auf Anerkennung
von GesundheitsschÃ¤den abgelehnt. Allerdings unter-
schieden sich die Erfolgschancen der einzelnen Gruppen
von Antragstellern: JÃ¼dische Verfolgte, deren Verfol-
gung generell unumstritten war, besaÃen die grÃ¶Ãten
Chancen, wÃ¤hrend sich am anderen Ende der Skala
âAsozialeâ, âSinti und Romaâ sowie âKriminelleâ befan-
den. Vollkommen chancenlos waren schlieÃlich Verfolg-
te, die irgendwann einmal Mitglied einer NS-Gliederung
gewesen waren.

Insgesamt seien die auch nach den Bundesgeset-
zen durchaus vorhandenen EntscheidungsspielrÃ¤ume
in aller Regel weiterhin vor allem unter Sparsamkeits-
gesichtspunkten genutzt worden. Als Hauptinstrument
dazu dienten medizinische Gutachten, wobei die betei-
ligten Ãrzte die ihnen zugedachte Rolle bereitwillig ge-
spielt hÃ¤tten: Erst Ende der 1960er-Jahre hÃ¤tte sich
die deutsche medizinische Wissenschaft ruckartig den
Auffassungen der internationalen Wissenschaft Ã¼ber
die medizinischen Langzeitfolgen der Verfolgung ange-
schlossen. Scharffenberg vermutet hier einen Zusam-
menhang mit dem Ablauf der Anmeldefristen fÃ¼r Ge-
sundheitsschÃ¤den Ende 1969, was freilich ein zu enger
ErklÃ¤rungsrahmen sein dÃ¼rfte. Wichtig ist jedenfalls
sein Befund, dass von einer Autonomie Ã¤rztlicher Gut-
achten insofern keine Rede sein konnte, als das Landes-
entschÃ¤digungsamt bei abweichenden Stellungnahmen
solange neue Gutachten bestellte, bis die gewÃ¼nschte
Tendenz vorgelegen habe (S. 200). WÃ¤hrend Scharffen-
berg im Hinblick auf die medizinischen Begutachtungs-
verfahren weitgehend die bereits von Pross getroffene
Kritik bekrÃ¤ftigt, betritt ermit der Untersuchung des ju-
ristischen Klagewegs neue Pfade: Auch hier findet er zu-
mindest fÃ¼r die 1950er und 1960er-Jahre in erster Linie
eine Einstellung, welche die SpielrÃ¤ume Ã¼berwiegend

zum Nachteil der Verfolgten genutzt habe, die sich als
âlÃ¤stige Bittstellerâ fÃ¼hlen mussten (S. 222).

In seiner Schlussbilanz resÃ¼miert Scharffenberg,
dass der âfunktionelle âWildwuchsâ (Walter Schwarz)
des EntschÃ¤digungsrechts vor allem ein âAusdruck des
gescheiterten Versuchs [sei], EntschÃ¤digung, finanziel-
le Interessen und kollektive Schuldabwehr in ein stimmi-
ges VerhÃ¤ltnis zu bringenâ (S. 222). Die fortschreitende
BÃ¼rokratisierung der EntschÃ¤digung betrachtet er als
ein zentrales Problem, da auf diese Weise die Kluft zwi-
schen Antragstellern und Entscheidungsinstanzen im-
mer grÃ¶Ãer geworden sei. FÃ¼r die Antragsteller habe
dies weniger Versachlichung, als ein zunehmendes Ge-
fÃ¼hl der Ohnmacht bedeutet. Zugleich sei die Bereit-
schaft zurWiedergutmachung umso schwÃ¤cher gewor-
den, je stÃ¤rker der materielle Aufschwung der Bundes-
republik nach 1945 gewesen sei. Bis Anfang der 1970er-
Jahre, als ein allmÃ¤hlicher Stimmungsumschwung zu-
gunsten der Verfolgten eingesetzt habe, seien die Ver-
folgten so vor allem ein Objekt des Sparsamkeitsimpe-
rativs von Verwaltung und Gerichten gewesen â ganz im
Gegensatz zu den ehemaligen Verfolgern und den Nutz-
nieÃern des NS-Regimes, denen goldene BrÃ¼cken in die
Nachkriegsgesellschaft gebaut worden seien. Die Wie-
dergutmachung in Schleswig-Holstein, so schlieÃt dieses
Buch, sei deshalb keine Erfolgsgeschichte gewesen: Viel-
mehr sei die Umsetzung der Idee der EntschÃ¤digung âin
eine groÃzÃ¼gige VersÃ¶hnungsgesteâ an Verwaltung
und Justiz gescheitert.

Mit Scharffenberg feiert der wiedergutmachungskri-
tische Tonfall der spÃ¤ten 1970er-Jahre seine Wieder-
auferstehung. Worin besteht nun der Erkenntnisfort-
schritt? Die Bilanz scheint zweigeteilt: Bei der quantita-
tiven Analyse gelingt es Scharffenberg, den bisherigen
Kenntnisstand erheblich zu vertiefen und zu differen-
zieren. Am wichtigsten ist hier jedoch seine Fundamen-
talkritik der offiziellen EntschÃ¤digungsstatistik, auf die
letztlich bisher auch die Kritiker der Wiedergutmachung
zurÃ¼ckgreifen mussten. Bei der qualitativen Analyse
der EinzelfÃ¤lle scheint der Erkenntnisfortschritt hinge-
gen geringer: Hier bleibt Scharffenberg weitgehend dem
Verfahren einer moralisierenden Urteilsschelte verhaftet.
Der in vielerlei Hinsicht berechtigten EmpÃ¶rungÃ¼ber
die Ergebnisse der EntschÃ¤digungsverfahren hÃ¤tte
vielleicht manchmal ein wenig mehr an distanzierender
Analyse Ã¼ber die GrÃ¼nde der an den Verfolgten exer-
zierten âSparsamkeitâ gut getan. Nicht zuletzt wÃ¤re es
interessant zu erfahren, ob es sich hier um ein Spezifikum
der EntschÃ¤digungspraxis handelte, oder ob hier eine
generelle BehÃ¶rdenmentalitÃ¤t der 1950er und 1960er-
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Jahre zum Ausdruck kam. Und so bleibt auch Scharf-
fenbergs ErklÃ¤rung des seit den 1970er-Jahren erfolg-
ten Umschwungs der EntschÃ¤digungspraxis ein wenig
blass. Auch hier wÃ¤re genauer nach der spezifischen
Mischung von Einstellungswandel gegenÃ¼ber den Ver-
folgten und genereller Expansionstendenzen des bundes-
deutschen Sozialstaates zu fragen. Hinzu kommt, dass
Scharffenberg zwar einerseits mit der Verfolgtenper-
spektive sympathisiert, diese selbst aber lediglich durch
die Verwaltungsakten hindurch gesehen werden. Freilich
schieÃt dieser Einwand, der auf die Einbeziehung von
Ego-Dokumenten der Verfolgten zielt, Ã¼ber den An-
spruch der Arbeit hinaus.

Scharffenberg hat selbst deutlich gemacht, dass er
eine regionale Fallstudie vorgelegt hat, welche nicht

in der Lage sein kann, die KomplexitÃ¤t der Ent-
schÃ¤digungspraxis in der gesamten Bundesrepublik ab-
zubilden. Mit seiner Pionierarbeit hat er aber einen wich-
tigen Baustein fÃ¼r eine Gesamtperspektive auf die Pra-
xis der Wiedergutmachung geliefert, auf dem kÃ¼nftige
Studien mit groÃemGewinn aufbauen kÃ¶nnen. Es wird
spannend sein zu beobachten, ob sich der von Scharf-
fenberg am Beispiel Schleswig-Holstein wieder aufge-
nommene skeptische Grundton der Beurteilung der Ent-
schÃ¤digung in der Forschung fortsetzen wird. FÃ¼r ein
Gesamtbild wird es aber vor allem auch erforderlich sein,
die BehÃ¶rdenperspektive um die Perspektive der Be-
troffenen einerseits und die gesellschaftlichen Perspek-
tiven andererseits zu ergÃ¤nzen. Insofern bleibt bei die-
sem SchlÃ¼sselthema der Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus nach 1945 noch einiges zu tun.
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